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Struktur des Katastrophenschutzes

auf der Gemeindeebene

[image: image2.png]



I. EINSATZLEITUNG

Die Einsatzleitung der Gemeinde tritt nach Warnung bzw. nach Aufruf durch die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde (§ 10 NÖ KHG) oder beim Eintreten einer Gefahr selbständig zusammen.

Einsatzleiter:

Bürgermeister, bei dessen Verhinderung Vizebürgermeister oder ein Mitglied des Gemeindevorstandes

Leitungsstab:

Bürgermeister, Vizebürgermeister, Umweltgemeinderat, Gemeindearzt, Feuerwehrkommandant, Verbindungsoffizier des zuständigen Rettungswesens, Beauftragter für Behinderte und sofern verfügbar und erforderlich der Kommandant oder ein Vertreter der zuständigen Polizeiinspektion, Zivilschutzbeauftragter, Leiter des Bauamtes bzw. der Bautechniker der Gemeinde sowie alle natürlichen und Vertreter juristischer Personen im Gemeindegebiet, welche unterstützend mitwirken können.

Katastrophenschutzpläne für Gemeinden

Die Gemeinde hat für ihr Gemeindegebiet einen Katastrophenschutzplan zu erstellen. Darin ist festzulegen, wie in Katastrophenfällen vorzugehen ist. Im Katastrophenschutzplan sind im Sinne des § 14 Abs. 1 NÖ KHG LGBl. 4450-2 bzw. in der jeweils geltenden Fassung, nach Analysen des Gefahrenkataloges die Aufgaben der behördlichen Einsatzleitung und der Hilfsdienste festzulegen.

Eine Katastrophe liegt vor, wenn durch ein Naturereignis oder sonstiges Ereignis dem Umfang nach eine außergewöhnliche Schädigung von Menschen oder Sachen eingetreten ist oder unmittelbar bevorsteht.

INHALT DES GEMEINDEKATASTROPHENSCHUTZPLANES

1. GEFAHRENKATALOG

Gebietsanalyse

Flächenwidmungsplan

Beurteilung der Gefahren

Dem Katastrophenschutzplan ist eine geeignete Karte des Gemeindegebietes beizulegen. Weiters sind die für das Gemeindegebiet in Frage kommenden Gefahren anzuführen und im Gefahrenkatalog auszuführen und zu analysieren, z.B.

· Hochwasser

· Unfälle mit gefährlichen Stoffen

· gefahrengeneigte Betriebe
(Luftverseuchung, Luftverseuchung durch Viren oder



Bakterien - Epedemiegesetz, Wasserverseuchung,



Explosionen, Brände)

· besondere Gefahrenstellen für den Verkehr, (z.B. Tunnelstrecken, Engstellen)

· Lawinen

· Schneeverwehungen

· Glatteis

· Windwurf

· Flutwellen

· radioaktive Verunreinigung der Umwelt

Ferner sind folgende Daten im Katastrophenschutzplan der Gemeinde festzuhalten:

Öffentliche Dienststellen

· Gemeindedienststellen
(Bürgermeister, Vizebürgermeister, geschäftsführende Gemeinderäte, Gemeindesekretär, Bauhofleiter bzw. Bautechniker)

· Bezirksverwaltungsbehörde

· Straßenverwaltung

· Dienststellen der öffentlichen Sicherheit
(BPK, zuständige Polizeiinspektion, Freiwillige Feuerwehr, nächstgelegene Orts- oder Bezirksstelle der Rettungsorganisationen, Zivilschutzbeauftragter der Gemeinde, nächstgelegene Bundesheerkaserne)

· Postamt
(wenn vorhanden Wählämter und Verstärkerämter)

Assistenzleistung:

Das Bundesheer ist gemäß § 2 Abs. 1 lit. c Wehrgesetz 1990 in der jeweils geltenden Fassung, zur Hilfeleistung bei Elementarereignissen und Unglücksfällen außergewöhnlichen Umfanges bestimmt.

Gemäß § 2 Abs. 2 Wehrgesetz 1990 in der jeweils geltenden Fassung, sind die Behörden und Organe des Bundes, der Länder und der Gemeinden innerhalb ihres Wirkungsbereiches berechtigt, die Mitwirkung des Bundesheeres zu dem im Abs.1 lit. c genannten Zweck unmittelbar in Anspruch zu nehmen, sofern sie diesem Zweck ohne Mitwirkung des Bundesheeres nicht zu entsprechen vermögen.

Anforderung über:

· nächstgelegene Bundesheerkaserne

· Militärkommando NÖ, - Kommandogebäude Feldmarschall Hess, St. Pölten

· NÖ Landesregierung, zuständige Fachabteilung oder Landeswarnzentrale

Die Anforderung hat

· den Zweck

· den voraussichtlichen Umfang

· die voraussichtliche Dauer

zu enthalten.

Energieversorgung

· Stromversorgungsunternehmen (Betreiber und Erreichbarkeit)

· Gasversorgungsunternehmen (Betreiber und Erreichbarkeit), Sperrvorrichtungen bei Gasleitungen

· Tankstellen, Tanklager

· Pipelines (Betreiber und Erreichbarkeit)

· Fernwärmeversorgung (Betreiber und Erreichbarkeit)

· Flüssiggaslager

Wasseranlagen

· öffentliche Wasserversorgung:

Wasserleitungsnetz, Hochbehälter,




Nutzwasserbrunnen, Notbrunnen für Trinkwasser




(Standort, Verfügungsberechtigter, Zustand,




Leistungsvermögen)

· Brunnen und Quellen

· Kläranlagen (kommunale und betriebliche Anlagen)

· Hochwasserschutzanlagen, Staudämme und Wehranlagen,

· Wehrbetriebsordnungen (Betreiber bzw. Kontaktpersonen)

· Ausweisung von Wasserschutzgebieten

Versorgungseinrichtungen

Soweit im Gemeindegebiet vorhanden, sind folgende Betriebe aufzunehmen:

· Zentrales Auslieferungslager für Lebensmittel

· Molkereien

· Großschlachtereien (ab 10 Beschäftigten)

· Großbäckereien (ab 10 Beschäftigten)

· Große Viehzuchtbetriebe
(ab 100 Mastschweinen, 30 Rindern, 50 Schafen)

· Auslieferungslager für Wasch- und Hygienemittel

Wo kann im Gemeindegebiet eine größere Anzahl von Personen untergebracht und deren Verpflegung organisiert werden:

· Erfassung aller Beherbergungsbetriebe samt deren Einrichtung und Kapazität (Unterbringung und Verpflegung)

· Kindergärten (Unterbringung und Verpflegung)
(Anzahl der Gruppen)

· Großküchenanlagen, Verpflegungsstärke

· Veranstaltungshallen (Unterbringung)

· Schulen (Unterbringung)

· Bäder (Unterbringung)

· öffentliche bzw. im öffentlichen Eigentum bestehende Schutzräume und deren Verfügbarkeit

Sanitätsversorgung

· Krankenhäuser (Kapazität und Notversorgungsmöglichkeit)

· Krankenabteilungen in Altersheimen, Schülerheimen und Betrieben
(Es sind die Abteilungen und die Bettenanzahl einschließlich der Notbetten anzugeben).

· Gemeindeärzte

· Fachärzte

· Praktische Ärzte

· Arzneimittel- und Verbandstofflager

· Apotheken und Hausapotheken bei Ärzten und Anstaltsapotheken

· Pharmazeutische Betriebe
(Auslieferungslager)

Leichenverwahrplätze

Angaben über Kapazität, Betreiber und Verfügbarkeit

Veterinärdienst

· Tierärzte

· Seuchenschlachthöfe

Gefahrengeneigte Betriebe (= Betriebe, von denen Gefahren größeren Umfanges ausgehen können)

Welche Betriebe im Gemeindegebiet stellen im Brand- oder Störfall eine Bedrohung größeren Umfanges für die Menschen oder die Umwelt dar:

BETRIEBE:
- Gelagerte Produkte (Ort und Art der Lagerung)


- Produktionsweise


- Art der Umwelt und Grundwassergefährdung im Stör- bzw. Brandfall


- Betriebsmittel PCB-Füllung (Polychlorierte Biphenyle)


- Sprengmittellager (zivil, militärisch)

Strahlenschutz

Schutzräume

· Stollenanlagen

· Kelleranlagen

· Schutzräume
(Lage, Unterbringungsmöglichkeit)

· eventuell Tunnel (Straße, Bahn)

· Tiefgaragen

Im Falle einer großräumigen Kontamination der Umwelt durch radioaktive Stoffe sind folgende Maßnahmen zu setzen:

1. Bevölkerungsinformation

· Einrichtung einer Informationsstelle

· Weitergabe von Verhaltensregeln

2. Kaliumiodidprophylaxe

· Bekanntgabe der Ausgabestellen für Iodtabletten nach Aufforderung durch die Gesundheits​behörden für die Iodprophylaxe

· Laufende Kontaktnahme mit der (den) zuständigen Apotheken betreffend die Bevorratung von Kaliumiodidtabletten

· Laufende Kontaktnahme mit den Schulen und Kindergärten betreffend die Bevorratung von Kaliumiodidtabletten

3. Schulen und Kindergärten

Im Falle einer großräumigen Kontamination der Umwelt z.B. nach einem Reaktorunfall in einem Kernkraftwerk kann der Fall eintreten, daß die Lehrkräfte, Kindergärtner und die Kinder die Schule oder den Kindergarten aus Gründen der Gesundheitsgefährdung über einen längeren Zeitraum nicht verlassen können (Aufenthalt im Freien wird von der Behörde untersagt).

Aufgaben der Gemeindeeinsatzleitung:

· die Kommunikation mit den Schulen und den Kindergärten sofort aufnehmen

· Feststellung der Anzahl der Personen

· Erhebung der notwendigen Mengen an Trinkwasser, Lebensmittel, eventueller Medikamente

· nach Aufforderung der Gesundheitsbehörden Durchführung der Kaliumiodidprophylaxe

· Erhebung über notwendige Hygieneartikel

· Ergebung allfälliger zusätzlicher Betreuungsmaßnahmen
(z.B. Heizung, zusätzlicher Betreuungspersonen, ärztliche Betreuung, zusätzliche Gefahrenmomente etc.)

· Mitteilung der Situation an die Bezirksschulbehörde

· nach Aufhebung des Aufenthaltsverbotes im Freien:
Sicherstellung durch Rückfrage bei der Landeswarnzentrale oder/und Bundeswarnzentrale, ob die Kinder in eine nicht vom Aufenthaltsverbot betroffene Gemeinde oder Stadt heimkehren.

2. GEFAHRENWARNUNG

a) Bei Gefahrenwarnung sind Vorbereitungen zur Einberufung der Einsatzleitung zu treffen, Lage​informationen zu beschaffen sowie die Freiwillige Feuerwehr und sonstige Katastrophenhilfs​dienste der Gemeinde (z.B. Bauhof) zu verständigen.

Die Reihenfolge des Verständigungsschemas hat sich an dem Schadenereignis und den Erfordernissen zu orientieren.

b) Vorbereitungen zur Verständigung der Bevölkerung sind zu treffen.

c) Einrichtung eines Informationsdienstes; Tonbanddienst

Warnung der Bevölkerung

Die Bevölkerung ist mittels Sirenen oder Lautsprecherdurchsagen vor einer drohenden Gefahr zu warnen.

Nach Anweisung des Einsatzleiters der Bezirksverwaltungsbehörde bzw. nach Angaben der örtlichen Einsatzleitung durch den Bürgermeister sind die erforderlichen Selbstschutzmaßnahmen von der Bevölkerung vorzubereiten.

Der Bürgermeister hat mind. alle 2 Jahre die Warn- und Alarmsignale in geeigneter Weise der Bevölkerung bekanntzumachen.

Alarmierung der örtlichen Einsatzleitung

Die Alarmierung ist im Katastrophenschutzplan an das jeweilige Schadenereignis anzupassen und im Sinne der Gebietsanalyse und des Gefahrenkataloges festzuhalten und durchzuführen.

Alarmierung der Bevölkerung

Es ist nach Anweisung des Einsatzleiters, sonst nach den Angaben des Bürgermeisters, die Bevölkerung aufzufordern, die erforderlichen Selbstschutzmaßnahmen durchzuführen.










